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Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 09000000028594

Leistungsbezeichnung I

Leistungsbezeichnung II Abschleppen über die Autobahn; Beantragung einer
Ausnahmegenehmigung

Typisierung 2/3 - Bund: Regelung (2 oder 3), Land/Kommune:
Vollzug

Quellredaktion Bayern

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext abschleppdienst autobahn, Genehmigung zum
Abschleppen über die Autobahn

Leistungstyp

Leistungsgruppierung

Verrichtungskennung

SDG-Informationsbereich

Lagen Portalverbund

Einheitlicher
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Teaser Für das Abschleppen über die Autobahn ist eine
Ausnahmegenehmigung erforderlich.

Volltext In Nothilfe-Fällen ist das Abschleppen grundsätzlich
genehmigungsfrei. Eine Autobahn muss vom
Abschleppverband an der nächsten Anschlussstelle
verlassen werden. Ein Einfahren auf die Autobahn ist
nicht erlaubt. Für das Abschleppen über die Autobahn
ist eine Ausnahmegenehmigung erforderlich. Sie kann
insbesondere von Unternehmern beantragt werden,
die sich auf das Abschleppen spezialisiert haben und
hierfür geeignete Einsatzfahrzeuge vorhalten.

Ein Abschleppen liegt dann vor, wenn ein
betriebsunfähiges Fahrzeug außer Verkehr, bzw. zum
nächsten geeigneten Reparatur- oder Abstellort
gebracht werden soll. Dabei liegt der Nothilfegedanke
zu Grunde. Ein Fahrzeug kann sich aufgrund eines
Unfalls oder eines technischen Defekts nicht mehr aus
eigener Kraft bewegen und soll aus dem öffentlichen
Verkehrsraum gebracht werden. In diesen
Nothilfe-Fällen ist das Abschleppen grundsätzlich
genehmigungsfrei. Aus Sicherheitsgründen muss die
Autobahn vom Abschleppverband an der nächsten
Anschlussstelle verlassen werden (siehe § 15 a
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Straßenverkehrs-Ordnung). Bleibt ein Fahrzeug
außerhalb der Autobahn liegen, darf nicht auf die
Autobahn aufgefahren werden.

Eine Ausnahmegenehmigung, oft auch als
"Abschleppgenehmigung" bezeichnet, ist für die Fälle
erforderlich, bei denen das Abschleppen über die
Autobahn erfolgen soll. Sie kann insbesondere für
gewerbliche Unternehmer sein, die die Gewähr zum
sicheren und fachgerechten Abschleppen bieten, sich
also auf das Abschleppen spezialisiert haben und
hierfür geeignete Einsatzfahrzeuge vorhalten.

Die Dauerausnahmegenehmigung wird für das
Abschleppen für bis zu 150 km Autobahnstrecke erteilt,
wobei der Geltungsbereich auf Bayern beschränkt ist.
Sie ist für die Dauer von höchstens drei Jahren zu
befristen.

In besonderen Fällen kann (darüber hinaus) auch eine
Einzelausnahmegenehmigung erteilt werden.

Erforderliche Unterlagen • Gutachten für den Bereich Bergen und Abschleppen
auf Grundlage der Abschlepprichtlinie Bayern (ARB)

Voraussetzungen • Zuverlässigkeit des Abschleppunternehmers,
insbesondere keine Verstöße (Straftaten oder
Ordnungswidrigkeiten) im Zusammenhang mit
verkehrsrechtlichen Vorschriften und
• das Unternehmen muss nach Kenntnis der
erteilenden Behörde über ausreichende Erfahrung
beim Bergen und Abschleppen verfügen.

Kosten Rahmengebühr: 10,20 bis 767,00 EUR

Verfahrensablauf

Bearbeitungsdauer

Frist keine

weiterführende
Informationen

Hinweise

Rechtsbehelf
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Kurztext

Ansprechpunkt

Zuständige Stelle

Formulare

Ursprungsportal BayernPortal, BayernPortal
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